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Studienseminar für Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen Eschwege

Informationen für die LiV durch ihre Portfolio-Betreuungskräfte
§ 47 HLbG-UVO
Schriftliche Arbeit
(1) In der schriftlichen Arbeit nach § 46 des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes soll die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst dokumentieren, dass sie in der Lage ist, schulpraktische Erfahrungen, pädagogische Erkenntnisse und fachwissenschaftliche Kenntnisse auf Fragen der Schulgestaltung und des Schulprogramms und die Auswirkungen auf Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern und bestimmter Sachverhalte im Stil einer pädagogischen Fachveröffentlichung nach den Kriterien Selbstständigkeit, Praxisbezug, Praktikabilität und Alltagstauglichkeit anzuwenden und zu reflektieren. Die Bearbeitung eines Themas durch mehrere Personen (Gruppenarbeit) bedarf der Zustimmung der Leitung des Studienseminars.

(2) Die Leitung des Studienseminars teilt der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst auf ihren Vorschlag hin eine Ausbilderin oder einen Ausbilder zu, die oder der sie bei der Wahl und Eingrenzung des Themas und während der Anfertigung der schriftlichen Arbeit berät.

Bitte lassen Sie sich von Ihrer Portfolio-Betreuungskraft allgemein über die Wahl eines möglichen Themas sowie hinsichtlich in Frage kommender Ausbildungskräfte informieren, die Sie bei der Wahl und Eingrenzung des Themas und während der Anfertigung der schriftlichen Arbeit berät. Das Thema der Arbeit sowie Ihren Vorschlag für die Sie beratende Ausbildungskraft teilen Sie bitte umgehend dem Studienseminar mit (Fomular s.u., per Mailanhang an sts-ghrf-esw@afl.hessen.de).
Sie sollten spätestens gegen Ende 1. Hauptsemester mit der Anfertigung Ihrer Schriftlichen Arbeit begonnen haben!
(3) Das Thema der schriftlichen Arbeit wird spätestens drei Monate vor dem Termin zur Meldung zur Prüfung festgelegt. Die Festlegung ist von der betreuenden Ausbilderin oder dem betreuenden Ausbilder aktenkundig zu machen.
Bis jeweils 01.11. bzw. 02.05. des Jahres ist die endgültige Themenformulierung von der betreuenden Ausbilderin oder dem betreuenden Ausbilder aktenkundig zu machen.
(4) Der Umfang der inhaltlichen Ausführungen soll nicht weniger als 20 Seiten und nicht mehr als 30 Seiten, mit Anhang höchstens 40 Seiten betragen. Begründete Ausnahmen sind in Absprache mit der Leitung des Studienseminars möglich. Am Schluss der schriftlichen Arbeit hat die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst die Versicherung nach § 11 Abs. 8 abzugeben. Das Amt für Lehrerbildung kann Richtlinien für die formale Gestaltung der schriftlichen Arbeit festlegen.
§ 11 Abs. 8 HLbG-UVO
Die Bewerberin oder der Bewerber muss am Schluss der wissenschaftlichen Hausarbeit versichern, dass sie oder er die Arbeit selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet und sämtliche Stellen, die anderen benutzten Druck- oder digitalisierten Werken im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, in jedem einzelnen Fall unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht hat. Die Versicherung ist auch für Zeichnungen, Skizzen, Notenbeispiele sowie bildliche und sonstige Darstellungen abzugeben.
(5) Mit der Meldung zur Prüfung ist die schriftliche Arbeit in zweifacher Ausfertigung bei der Leitung des Studienseminars abzugeben. Wird die schriftliche Arbeit nicht abgegeben oder der Abgabetermin aus Gründen versäumt, welche die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst zu vertreten hat, ist die schriftliche Arbeit mit null Punkten zu bewerten. Hat die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst die verspätete Abgabe nicht zu vertreten, kann die Leitung des Studienseminars eine Nachfrist von höchstens vier Wochen gewähren. Das Amt für Lehrerbildung kann in besonders begründeten Fällen eine weitere Nachfrist gewähren. Der Vorgang ist aktenkundig zu machen.

(6) Wird die schriftliche Arbeit mit weniger als fünf Punkten bewertet, ist nach § 50 Abs. 6 des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes die Zweite Staatsprüfung oder die Prüfung zum Erwerb der Lehrbefähigung in arbeitstechnischen Fächern nicht bestanden. Der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst ist bereits vor dem dann entfallenden Termin für die unterrichtspraktische Prüfung ein Bescheid nach § 52 Abs. 4 des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes zu erteilen.
Hinweise zur schriftlichen Arbeit
1. Anforderungen
· Von der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst (LiV) beobachtete und festgestellte pädagogische Probleme – Sachverhalte und Erscheinungen in und außerhalb von Unterricht - sind Thema und Ausgangspunkt der Arbeit. Sie werden im diskursiven Rückgriff auf erziehungs- und gesellschaftswissenschaftliche sowie fachdidaktische und methodische Fachliteratur erörtert.

· Die LiV benennt und diskutiert von ihrer Position ausgehend Lösungsmöglichkeiten und entwickelt einen Lösungsvorschlag.
· Eine begründete Lösungsmöglichkeit soll überprüfbar sein und praktisch erprobt werden. Demzufolge sollen schulpraktische Erfahrungen gemacht und differenziert dargestellt werden. 

· Für die Argumentation der Arbeit wesentliche Aspekte sind zu belegen. 

· Am Schluss der Arbeit vergleicht die Autorin / der Autor die Wirksamkeit der selbst vorgenommenen Maßnahmen mit der Ausgangslage, indem Gründe für Gelingen oder  Misslingen herausgefunden und Konsequenzen für die Weiterarbeit formuliert werden. 

· Die Arbeit muss den formalen Anforderungen an eine wissenschaftliche Hausarbeit genügen. Dazu gehört auch ein Deckblatt mit der korrekten Bezeichnung „Schriftliche Arbeit“ und den üblichen Informationen zu einer Prüfungsarbeit.
2. Betreuung durch eine Ausbilderin oder einen Ausbilder 
Bei der Wahl und Eingrenzung des Themas und während der Anfertigung der schriftlichen Arbeit berät die betreuende Ausbilderin oder der betreuende Ausbilder die LiV. Die Betreuung konzentriert sich auf die Eingrenzung des Themas im Hinblick auf die Bearbeitung und Darstellung auf 
20 bis 30 Seiten (höchstens 40 Seiten einschließlich Anhang) und auf die Gliederung der Arbeit.
3. Bewertung 
Die schriftliche Arbeit ist mit mindestens fünf Punkten zu bewerten, wenn 
1. eine problemorientierte Fragestellung aus der Praxis der Autorin oder des Autors bearbeitet wurde, 

2. die Erörterung und/oder Argumentation grundsätzlich widerspruchsfrei ist,

3. die ausgewählten und angewandten praktischen Verfahren zur Bearbeitung der Fragestellung schlüssig sind,

4. im Rückbezug Ausgangsfrage und Ergebnis verglichen und ansatzweise richtig gedeutet sowie plausible Schlüsse für die Weiterarbeit gezogen werden

5. und die formalen Anforderungen ausreichend erfüllt sind.

4. Formale Gestaltung
Schrifttyp und Schriftgröße : Times New Roman 12 Pt oder Arial 11 Pt

Zeilenabstand: 1,5

Ränder: Oberer Rand 2 cm

Unterer Rand 2 cm

Linker Rand 3 cm

Rechter Rand 3 cm

Fußnoten sind auf der jeweiligen Seite anzuführen (8 Pt).
feste Bindung (keine Spiralbindung!)

zusätzlich: Abgabe einer den Text und Anhang der Arbeit beinhaltenden CD
Empfehlung für die Deckblattgestaltung:
Titel

Titelergänzung/Untertitel

Schriftliche Arbeit zur

Zweiten Staatsprüfung für das

Lehramt an ……………………,

eingereicht dem
Studienseminar GHRF in Eschwege
Autor/in

Studienseminar GHRF Eschwege
Schule

am …………………………..
Amt für Lehrerbildung
Studienseminar für Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen Eschwege

Anfertigung der Schriftlichen Arbeit

Wahl des Themas für die Schriftliche Arbeit und Vorschlag für die betreuende Ausbildungskraft durch die LiV nach § 47 HLbG-UVO
1. Vorschlag für die Betreuung der schriftlichen Arbeit und Genehmigung

	Name (LiV)
	Vorname
	Ausbildungssschule

	
	
	


Hiermit schlage ich nach- § 47 Abs. 2 HLbG-UVO 

	Name Ausbilderin/Ausbilder)

	Vorname
	Fach/Ausbildungsschwerpunkt

	
	
	


als Ausbilderin oder Ausbilder vor, die oder der mich bei der Wahl und Eingrenzung des Themas und während der Anfertigung der schriftlichen Arbeit berät. Sie oder er ist über meinen Vorschlag informiert und einverstanden (spätestens zum Ende des 1. Haupt​semesters).
Datum





Unterschrift LiV

Genehmigungsvermerk der Seminarleiterin oder des Seminarleiters. Ggf. Zustimmung

zur Bearbeitung eines Themas durch mehrere Personen (Gruppenarbeit).
(Spätestens 1 Monat nach Beginn des 2. Hauptsemesters)

Datum




Unterschrift Seminarleitung
2. Festlegung des Themas der schriftlichen Arbeit nach § 47 Abs. 3 HLbG-UVO

(Spätestens drei Monate vor dem Termin zur Meldung zur Prüfung und dem Abgabetermin 
1. August oder 1. Februar)

In einem Beratungsgespräch am ……………mit 

der LiV   …………………………………………….. wurde folgendes Thema festgelegt:

Es wird eine / keine Lernkiste angefertigt.
Dieses Thema soll unter folgenden Frage-/Aufgabenstellungen bzw. mit folgenden 
Schwerpunkten/Problemaspekten bearbeitet werden:
(bitte möglichst konkret dokumentieren!)
Datum



    Unterschrift der/des betreuenden Ausbilderin/Ausbilders

